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II. Die schrift/ic/iere Weisungen des Fouriers an seinen Fouriergehilfen (abgegeben am 16. Novem-
ber, 1100 Uhr). Diese Weisungen haben gleichzeitig auch eventuelle mündliche Instruktionen
aller Art zu enthalten.

Bemerkungen:

a) Die Arbeit I ist für jede halbe Stunde, ausnahmsweise Viertelstunde zu erstellen.

b) die Arbeit II ist wie folgt zu ordnen:
1. Materialbestellung
2. Rekognoszierung
3. Vorarbeiten
4. Unterkunft
5. Verpflegung (ohne Verpflegungsplan)
6. Buchhaltung
7. Verschiedenes

c) Darstellung in Tabellenform ist gestattet.

d) Aufzählungen und Darstellungen, welche mit dem Ausdruck «usw., etc., idem« enden, sind nach
Möglichkeit zu vermeiden.
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